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A.
Übersicht über die Neuregelung der Regierungs- und Verwaltungsorganisation
-
Vernehmlassungsentwurf für den Erlass eines Regierungs- und 
Verwaltungs​organisationsgesetzes 
-
Vernehmlassungsentwurf für eine Verordnung über die Aufhebung 
und Anpassung grossrätlicher Erlasse im Zusammenhang mit der 
Neuregelung der Regierungs- und Verwaltungsorganisation
- Entwurf für eine dazugehörige Regierungs- und 
Verwaltungsorganisations​verordnung inklusive Anhang
I. 
Ausgangslage und Anlass für die Neuregelung der Regierungs- und Verwaltungsorganisation


Die Organisation von Regierung und Zentralverwaltung ist heute, abgesehen von verschiedenen Bestimmungen im Abschnitt "3. Die Regie​rung" der Kantonsver​fassung (vgl. Art. 38 - 50 KV), im Wesentlichen in folgenden Erlassen geregelt:

· Geschäftsordnung für die Regierung des Kantons Graubünden                  (GOR, BR 170.320) vom 26. Februar 1972

· Regierungsbeschluss betr. Zuweisung von Sachgebieten an die Departe​mente (BR 170.325) vom 15. Dezember 1986

· Regierungsrätliche Verordnung betr. Übertragung von Befugnissen der Regie​rung auf die Departemente (BR 170.340) vom 22. Dezember 1969

· Regierungsrätliche Verordnung über die Unterschriftsberechtigung für Verfügun​gen und Beschwerdeentscheide in den Departementen und Ämtern (BR 170.600) vom 31. Januar 1995


Ein erster Grund für die nun beabsichtigte Neuregelung der Regierungs- und Verwal​tungsorganisation bildet die neue Kantonsverfassung des Kantons Grau​bünden vom 18. Mai/14. September 2003, die am 1. Januar 2004 in Kraft getre​ten ist. Eine Analyse der Standeskanzlei vom 10. Dezember 2003 ergab auf​grund der neuen Verfassung für den fraglichen Bereich einen inhaltlich mittleren und zeit​lich weniger dringenden Handlungsbedarf. Der festgestellte Handlungs​bedarf ist dabei weitgehend formeller Natur. Verschiedene Bestimmungen der Geschäftsordnung bedürfen aufgrund ihrer Wichtigkeit nach der neuen Kantons​verfassung (vgl. Art. 31 KV) der Gesetzesform. Der materielle Anpassungsbedarf beschränkt sich praktisch auf den Fall der Umsetzung von Art. 49 Abs. 1 KV. Dort ist vorgesehen, dass neu die Regierung die Aufgabenbereiche der Depar​temente auf dem Verordnungswege regeln kann. Diese Kompetenz kam bisher dem Grossen Rat zu (vgl. Art. 25 GOR). 

Weiterer Anlass für die Neuregelung der Regierungs- und Verwaltungsorganisa​tion gibt die von der Regierung am 15. März 2005 (Prot. Nr. 330) beschlossene Reorganisation der kantonalen Verwaltung. Vorgesehen ist eine teilweise Neu​zuteilung der Aufgabenbereiche auf die Departemente und eine entsprechende neue departementale Unterstellung von verschiedenen Ämtern. Dieses Projekt soll auf 1. Januar 2007 umgesetzt werden. Die dafür notwendigen rechtlichen Anpas​sungen sind, soweit sie organisatorischer Natur sind, im Rahmen des vor​liegen​den Rechtssetzungsprojektes vorzunehmen. 

Der Erlass eines Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes bildet im Übrigen auch Gegenstand des Gesetzgebungsprogramms gemäss Regierungs​pro​gramm 2005 - 2008 (vgl. Botschaften Heft Nr. 1/2004-2005, S. 80). 


II. 
Vernehmlassungsentwürfe

1. Grundzüge der neuen Regierungs- und Verwaltungsorganisations-gesetzgebung 



Die Organisation von der Regierung und Verwaltung soll neu grundsätzlich in zwei Erlassen geregelt werden, einem Regierungs- und Verwaltungs​organisations​gesetz (RVOG) und einer Regierungs- und Verwaltungs​organisa​tionsverordnung (RVOV) mit dazuge​hörigem Anhang. Bündneri​scher Rechtssetzungstradition in diesem Bereich folgend, beschränken sich die beiden Erlasse weitgehend darauf, das wirklich Notwendige zu regeln. Dies ist auch deshalb möglich, weil bereits die Kantonsverfassung eine Reihe von Bestimmungen über die Organisation von Regierung und Verwaltung ent​hält. Konkret sind zu erwähnen:

· Artikel 22 Absatz 2 und 4 KV betreffend bestimmte Unvereinbarkeiten

· Artikel 25 KV betreffend Informationspflicht

· Artikel 38 KV betreffend Zusammensetzung der Regierung und Kollegialitäts​prinzip

· Artikel 40 KV betreffend Wahl des Präsidiums
· Artikel 41 KV betreffend Nebenbeschäftigung und Interessenvertretung
· Artikel 42 KV betreffend Regierungsaufgaben

· Artikel 43 KV betreffend Leitung der Verwaltung

· Artikel 48 KV betreffend Notverordnungsrecht

· Artikel 49 KV betreffend Departemente und Standeskanzlei

· Artikel 50 KV betreffend andere Träger öffentlicher Aufgaben

Auf eine Wiederholung dieser Bestimmungen im RVOG oder der RVOV  wurde nach Möglichkeit verzichtet. 

Nicht Gegenstand der neuen Regierungs- und Verwaltungsorganisations​gesetzgebung bilden auch die Besoldung und der Versicherungsschutz der Regierungsmitglieder. Diesbezügliche Regelungen befinden sich schon heute in speziellen grossrätlichen Verordnungen:
· Grossratsbeschluss über die Gehälter der Mitglieder der Regierung                 (BR 170.380)

· Grossrätliche Verordnung über die Sparversicherung und die Ruhegehälter für die Mitglieder der Regierung (BR 170.385)

· Grossrätliche Verordnung über die Ruhegehälter früherer Mitglieder der Regie​rung (BR 170.390)

· Regierungsrätliche Ausführungsbestimmungen zur grossrätlichen Verord​nung über Ruhegehälter früherer Mitglieder der Regierung (BR 170.395)

Im Zusammenhang mit der Revision der Personalgesetzgebung sollen diese Erlasse zusammengefasst und, soweit notwendig, in ein eigenes Gesetz überführt werden.

Der Gesetzesentwurf (RVOG-VE) beschränkt sich darauf, die Grundzüge der Organisation von Regierung und Verwaltung festzulegen. Dies entspricht den Vorgaben der neuen Verfassung (vgl. Art. 43 Absatz 2 und 49 Absatz 1 KV), welche der Regierung bei der Organisation der Verwaltung - ihrer Leitungs​funktion ent​sprechend - vermehrt Kompetenzen einräumt. Insbe​sondere ob​liegt der Regierung von Verfassungs wegen die Regelung der Auf​gabenberei​che der Departemente auf dem Verordnungswege. Die konkrete Umsetzung ist vorlie​gend in einem Anhang zur RVOV vorgesehen. Inhaltlich orientiert sich die Zuwei​sung der Aufgabenbereiche an den Dispositionen der Regierung im Zusam​menhang mit dem Projekt "Reorganisation kantonale Verwaltung Graubün​den". Im Übrigen zeichnet sich der Verordnungsentwurf ebenfalls durch eine relativ geringe Regelungsdichte aus. Den Departementen und nachgeordne​ten Verwaltungseinheiten soll, wie bereits heute, genügend Frei​raum gelassen werden, um ihre innere Organisation zu bestimmen. Ent​spre​chend ist im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass die Regierung lediglich die organisatori​sche Gliederung der Departemente in den Grundzügen festlegt (vgl. Art. 20 Absatz 1 RVOG-VE). 
Inhaltlich halten sich die Änderungen gegenüber der heutigen Ordnung in Grenzen. Wesentlichere Neuerungen sind:

-
Regelung der Geschenkannahme (Artikel 6 RVOG-VE)

-
Modifizierung des Einberufungsrechts zu Regierungssitzungen (Artikel 7 RVOG-VE)

-
Verzicht auf die Möglichkeit von schriftlichen Abstimmungen bei Wahlen (Arti​kel 9 RVOG-VE)

-
Anpassung des Verfahrens bei Zirkulationsbeschlüssen an bisherige Praxis (Artikel 10 RVOG-VE)

-
Verzicht auf eine Regelung der Ergänzung der Regierung für die Beschluss​fas​sung in Fällen von Ausstand oder Verhinderung (bisher Artikel 13 Absatz 2 GOR)
-
Regelung der administrativen Zuweisung von Verwaltungseinheiten oder von Trägern öffentlicher Aufgaben mit eigener Rechtspersönlichkeit an die Departemente (Artikel 16 RVOG-VE)

-
Erweiterung der Anlässe für eine Neuzuteilung der Departemente (Artikel 17 Absatz 3 RVOG-VE)

-
Ausdrückliche Regelung der Zuständigkeit der Regierung zur Festlegung der organisatorischen Gliederung der Departemente in den Grundzügen, d.h. auf oberster Ebene (Artikel 20 RVOG-VE)

-
Verzicht auf die ausdrückliche Regelung  der Teilnahmepflicht für Regierungssitzungen (bisher Artikel 13 Absatz 1, zweiter Satz GOR)

-
Erweiterung und Präzisierung der Zustellfristen für Beschlussanträge (Artikel 3 RVOV-VE)

-
Regelung der Verschiebung eines traktandierten Geschäftes sowie Präzisie​rung und Modifizierung des Rückkommens auf ein verabschiedetes Geschäft (Artikel 6 RVOV-VE)

-
Erweiterter sachlicher Geltungsbereich der Regelung über die Unterschrifts​berechtigung in den Departementen und Ämtern (Artikel 12 – 15 RVOV-VE)

2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

a) Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz

Siehe Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

b) Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung

Siehe Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln


3. Aufhebung und Anpassung grossrätlicher Erlasse im Zusammenhang mit der Reorganisation der kantonalen Verwaltung und dem Projekt RVOG/RVOV
Die Reorganisation der kantonalen Verwaltung und das Projekt RVOG/RVOV machen die Anpassung verschiede​ner Rechtsgrundlagen nötig. Soweit es dabei um Erlasse auf Gesetzesstufe und Stufe Regierungsverord​nung geht, wurden die notwendigen Anpassungen in den Schlussbestimmungen des RVOG (Art. 25) bzw. der RVOV (Art. 18 und 19) berücksichtigt. Eine Aus​nahme bilden die Anpassungen in den regierungsrätlichen Ausführungsbe​stimmungen zum Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich (BR 720.370). Das Finanzausgleichsgesetz steht zurzeit in Revision. Das hat zur Folge, dass auch die dazugehörigen regierungsrätlichen Ausführungsbestim​mungen revi​diert werden müssen. Es ist deshalb sinnvoll, bei dieser Gelegen​heit auch die aus dem vorliegenden Zusammenhang notwendigen Anpassun​gen (betrifft Art. 5 Abs. 3, Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 2 RABzFAG) vorzu​nehmen.
Handlungsbedarf besteht aber auch noch bei vier grossrätlichen Erlassen. So sind die Geschäftsordnung für die Regierung des Kantons Graubünden vom 26. Februar 1972 (BR 170.320) und die grossrätliche Verordnung über das Amt für Polizeiwesen vom 26. November 1964 (BR 610.100) aufzuheben. Anzupassen sind die grossrätliche Vollziehungsverordnung zum Bundes​ge​setz über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 1. Oktober 1993 (BR 549.100) in Artikel 7 (zuständiges Departement neu DIV bzw. WAS statt JPSD) und die grossrätliche Vollziehungsverordnung zur Ausländer- und Asylgesetzgebung des Bundes vom 9. Oktober 1996 (BR 618.100) in Artikel 6 (zuständig neu Asylorganisation im Amt für Polizeiwesen statt Sozialamt). Die Auf​hebungen und Anpassungen sollen gemeinsam in einem sogenannten Mantelerlass unter dem Sammeltitel "Verordnung über die Aufhebung und Anpassung grossrätli​cher Erlasse im Zusammenhang mit der Reorganisation der Kanto​nalen Verwaltung" umgesetzt werden. Dabei gilt es Artikel 103 Absätze 1 und 2 KV zu beachten. Die neue Kantonsverfassung kennt keine selbstständigen, d.h. verfassungsunmittelbaren grossrätlichen Verordnungen mehr. Die Ände​rung solcher Verordnungen hat deshalb grundsätzlich in den heute noch zulässigen Rechtssetzungsformen (formelles Gesetz und Regierungsverord​nung) zu er​folgen. Gemäss Praxisfestlegung gilt dies jedoch nicht für die blosse Aufhe​bung von Bestimmungen in solchen Verordnungen. Deshalb beschränkt man sich vorliegend damit, die nicht mehr aktuellen Zuständig​keitsbestimmungen in den beiden Verordnungen aufzuheben. Die neuen Zu​ständigkeiten lassen sich über die Zuweisung der Aufgabenbereiche und die organisatori​sche Unterstellung herleiten. Bei einer späteren Revision der beiden Erlasse können sie dann ausdrücklich geregelt werden.
III. 
Personelle und finanzielle Auswirkungen
Aus dem vorbezeichneten Rechtssetzungsvorhaben resultieren keine direkten personellen oder finanziellen Folgen. 

Chur, 11.6.2005 Fr/hn
A.
Übersicht über die Vernehmlassungsentwürfe (Regierungs- und Verwaltungs​organisationsgesetz und Regierungs- und Verwaltungsorganisations​verordnung inklusive Anhang)


